
Protokollauszug 

über die Aufsichtsratskontrolle vom 21.05.2025 

 

abgehalten am Sitz 

Beginn um 15.00 Uhr  -  Ende um 18.00 Uhr 

Vom Aufsichtsrat anwesend sind: 

   Dr. Karl Heinz v. Marsoner 

   Dr. Anna Ganthaler 

   Dr. Thomas Hölzl 

************* 

 

3. Kontrollsitzung - I. Trimester 2025 

 

1. Omissis 
2. Omissis 

a. Omissis 
b. Omissis 
c. Omissis 
d. Omissis 
e. Omissis 
f. Omissis 
g. Omissis 
h. Omissis 
i. Omissis 
j. Omissis 
k. Omissis 
l. Überprüfung der Übereinstimmung der Realsituation mit 

der quantitativen und qualitativen Idealzusammenset-

zung des Aufsichtsrates 

Der Präsident berichtet, dass die am 23.04.2025 er-

folgte Neuwahl der Mitglieder des Aufsichtsrates eine 

entsprechende Überprüfung der derzeitigen Ist-Situa-

tion nach der Wahl mit der im Beschluss vom 27.01.2022 

festgelegten quantitativen und qualitativen Idealzu-

sammensetzung des Organs im Sinne der Überwachungsan-

weisungen der Banca d’Italia zur Corporate Governance 

(Rundschreiben Nr. 285 vom 17.12.2013, Parte Prima, 

Titolo IV, Capitolo 1) notwendig macht. Daher schlägt 

der Präsident vor, diese Überprüfung auch unter Be-

rücksichtigung der in der Sitzung vom 21.05.2025 durch-

geführten Bewertung der Eignung der Mandatare des Auf-

sichtsrates, der Einhaltung der Grenzen der Ämterhäu-

fung und der angemessenen kollegialen Zusammensetzung 

des Organs vorzunehmen. Um die Überprüfung zu verein-

fachen, schlägt der Präsident vor, die Unterlagen und 

Protokolle, welche für die genannten Bewertungen der 

Mandatare verwendet bzw. ausgearbeitet wurden, auch 

für die Überprüfung der Übereinstimmung der Ist-Situ-

ation mit der quantitativen und qualitativen Idealzu-

sammensetzung des Aufsichtsrates zu Rate zu ziehen. 

Der Aufsichtsrat begrüßt diesen Vorschlag. 

 

Sodann schlägt der Präsident vor, gleich mit der Über-

prüfung zu beginnen, wobei die Punkte der quantitativen 



und qualitativen Idealzusammensetzung nacheinander ab-

gearbeitet werden sollen. 

 

Überprüfung der Übereinstimmung der Ist-Situation mit 

der Idealzusammensetzung des Aufsichtsrates 

 

1. Quantitative Idealzusammensetzung des Aufsichtsra-

tes 

Der Präsident erinnert daran, dass im Beschluss zur 

Festlegung der quantitativen und qualitativen Ideal-

zusammensetzung des Organs eine quantitative Idealzu-

sammensetzung von drei effektiven Mitgliedern und zwei 

Ersatzmitgliedern festgelegt wurde. Die derzeitige Zu-

sammensetzung des Aufsichtsrates umfasst drei effek-

tive Mitglieder und zwei Ersatzmitglieder. 

Die aktuelle Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder ent-

spricht der definierten Idealzusammensetzung. 

 

2. Qualitative Idealzusammensetzung des Aufsichtsrates 

 

2.1. Berufserfahrung und fachliche Kompetenz der Auf-

sichtsratsmitglieder 

Im Hinblick auf die Professionalität der Aufsichts-

ratsmitglieder, setzt sich der Aufsichtsrat derzeit 

aus drei Mitgliedern zusammen, welche die Vorausset-

zungen gemäß Art. 4 Abs. 1 erfüllen, was einem Pro-

zentsatz von 100% entspricht. Ein Mitglied sowie ein 

Ersatzmitglied ist im Verzeichnis der Abschlussprüfer 

eingetragen und hat Abschlussprüfungen im Rahmen der 

geforderten Jahre (4 für Präsident bzw. 3 für einfaches 

Aufsichtsratsmitglied) durchgeführt. 

Somit stellt der Präsident fest, dass die Vorgaben 

gemäß Art. 4 RG Nr. 1/2000 sowie die Vorgaben der 

Idealzusammensetzung eingehalten wurden. 

 

2.2. Berufliche und fachliche Weiterbildung 

In Hinsicht auf die angemessene berufliche und fach-

liche Weiterbildung der Aufsichtsratsmitglieder wird 

auf die Vorgaben der Wahlordnung/Geschäftsordnung hin-

gewiesen. 

Dabei wird festgehalten, dass die Mitglieder des Auf-

sichtsrates in der letzten Amtsperiode Schulungen und 

Fortbildungsveranstaltungen im vorgeschriebenen Ausmaß 

besucht haben (z.B. Fortbildungsabende für Verwal-

tungs- und Aufsichtsräte organisiert durch die Zent-

ralstrukturen, hausinterne Schulungen). 

 

Durch den Besuch der genannten Fortbildungen wurde das 

entsprechende Knowhow in den genannten Bereichen er-

worben und somit wurden die in der Idealzusammenset-

zung definierten Kriterien im Hinblick auf die Aus- 

und Weiterbildung der Aufsichtsratsmitglieder in den 

verschiedenen Materien erreicht. 

 

2.3. Angemessener Zeitaufwand für die Ausübung des Am-

tes 



Der Präsident erinnert daran, dass im Hinblick auf den 

angemessenen Zeitaufwand der Exponent*innen eine or-

dentliche Bewertung des zur Verfügung stehenden Zeit-

aufwandes vorgenommen wurde. Demzufolge wurde ein Ab-

gleich zwischen dem Zeitaufwand, der von der Raiffei-

senkasse für die Ausübung des Amtes für notwendig be-

funden wurde, und jenem Zeitaufwand, den die Expo-

nent*innen laut eigenen Angaben zur Verfügung haben, 

vorgenommen.  

Diesbezüglich wird festgehalten, dass derzeit alle 

Mitglieder des Aufsichtsrates die Vorgaben zu den Gren-

zen der Ämterhäufung und zum angemessenen Zeitaufwand 

einhalten. 

 

Zudem wird festgehalten, dass im letzten Geschäftsjahr 

die mehrheitliche Anwesenheit der Aufsichtsratsmit-

glieder an den Aufsichtsratssitzungen stets gegeben 

war und nur einzelne begründete Abwesenheiten an den 

Sitzungen festgestellt wurden. 

Die von den Aufsichtsratsmitgliedern für die Wahrnahme 

ihrer Aufgabe verwendete Zeit wird auch im Hinblick 

auf den in der Idealzusammensetzung geschätzten Zeit-

aufwand als angemessen erachtet. 

 

2.4. Angemessene Diversifizierung des Aufsichtsrates 

 

2.4.1 Berufliche Diversifizierung 

Im Hinblick auf die berufliche Diversifizierung unter-

streicht der Präsident, dass die Mitglieder des Organs 

in ihrer Gesamtheit betrachtet, die Kompetenzen besit-

zen, die für die Erreichung der in der Festlegung zur 

quantitativen und qualitativen Idealzusammensetzung 

erwähnten Ziele der Diversifizierung geeignet sind.  

Diesbezüglich wird festgehalten, dass derzeit ein Auf-

sichtsratsmitglied eingetragener Abschlussprüfer ist 

und somit über spezifisches Fachwissen im Bereich Rech-

nungs- und Abschlussprüfung verfügt, zwei Aufsichts-

ratsmitglieder Tätigkeiten im Kredit-, Finanz-, Wert-

papier- oder Versicherungssektor oder sonstige für die 

Banktätigkeit relevante Tätigkeiten ausüben bzw. aus-

geübt haben und somit spezifische Kenntnisse in min-

destens einem der genannten Sektoren aufweisen. Alle 

drei Aufsichtsratsmitglieder haben Verwaltungs- oder 

Kontrolltätigkeiten in Unternehmen ausgeübt und ver-

fügen somit über spezifische Kompetenzen. Zwei Auf-

sichtsratsmitglieder sind derzeit eingetragene Frei-

berufler in einem geistigen Beruf und verfügen somit 

über spezifische Kompetenzen im Technik-, Rechts-, 

Wirtschafts- oder Finanzbereich. Ein Aufsichtsratsmit-

glied verfügt außerdem über spezifische Kompetenzen im 

Bereich Management, Personalführung und digitale 

Transformation. 

 

In diesem Sinne wird die berufliche Diversifizierung 

des Aufsichtsrates für angemessen erachtet, da sie den 



festgelegten Zielen der Idealzusammensetzung ent-

spricht. 

 

2.4.2 Altersbezogene Diversifizierung 

Im Hinblick auf die altersbezogene Diversifizierung 

stellt der Aufsichtsrat fest, dass derzeit zwei Auf-

sichtsratsmitglieder jünger als 50 Jahre alt sind. Auch 

das statutarische Alterslimit von max. 70 vollendeten 

Lebensjahre zum Zeitpunkt der Wahl wird von keinem 

Aufsichtsratsmitglied erreicht. 

Somit wird bestätigt, dass die aktuelle Zusammenset-

zung der Idealzusammensetzung im Hinblick auf die al-

tersbezogene Diversifizierung entspricht. 

 

2.4.3 Geschlechterbezogene Diversifizierung 

In Bezug auf die geschlechterbezogene Diversifizierung 

im Aufsichtsrat wird festgestellt, dass bei drei ef-

fektiven Mitgliedern derzeit zwei Männer (66,67%) und 

eine Frau (33,33%) vertreten sind. Unter den Ersatz-

aufsichtsratsmitgliedern sind eine Frau und ein Mann. 

 

Es wird somit festgestellt, dass die derzeitige Ist-

Situation der geschlechterbezogenen Diversifizierung 

im Aufsichtsrat der festgelegten Idealzusammensetzung 

entspricht. 

 

2.4.4 Diversifizierung im Hinblick auf die Amtsdauer 

Im Hinblick auf die Amtsdauer bzw. die Anzahl der Amts-

perioden der unterschiedlichen Mitglieder im Organ und 

die Vorgaben der Idealzusammensetzung wird festge-

stellt, dass bei der letzten Neuwahl am 23.04.2025 und 

somit im aktuellen Aufsichtsrat Mitglieder mit folgen-

der Anzahl an Mandatsjahren vertreten sind: 

- ein Aufsichtsratsmitglied, welches eine Amtsperiode 

absolviert hat; 

- zwei Aufsichtsratsmitglieder, welche zwei oder mehr 

Amtsperioden absolviert haben. 

Somit wird festgestellt, dass die derzeitige Zusammen-

setzung des Aufsichtsrates im Hinblick auf die Dauer 

im Amt der einzelnen Mitglieder den Zielen der Ideal-

zusammensetzung entspricht. 

 

All dies vorausgeschickt und nach ausführlicher Dis-

kussion, stellt der Aufsichtsrat einstimmig fest, dass 

die vorliegende Überprüfung der Ist-Situation mit der 

Festlegung der quantitativen und qualitativen Ideal-

zusammensetzung übereinstimmt. Infolgedessen wird der 

Präsident damit beauftragt, den vorliegenden Beschluss 

mit allen eventuell notwendigen zusätzlichen Informa-

tionen innerhalb der vorgesehenen Fristen der Vollver-

sammlung zur Kenntnis zu bringen und an das zuständige 

Amt der Autonomen Provinz Bozen zu übermitteln. 

3. Omissis 
4. Omissis 
5. Omissis 



6. Omissis 
7. Omissis 
Gelesen, genehmigt und gezeichnet: 

Der Aufsichtsrat: 

gez. v. Marsoner Dr. Karl Heinz 

gez. Ganthaler Dr. Anna 

gez. Hölzl Dr. Thomas 

 

Der Aufsichtsratspräsident:  Marling, 22.05.2025 

 

-------------------- 

v. Marsoner Dr. Karl Heinz 
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